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Evangelischer Oberkirchenrat  Postfach 2269  76010 Karlsruhe 

 I. An die personalverwaltenden Stellen der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden  
 

 RECHT UND RECHNUNGSPRÜFUNG 

 

PERSONALRECHT 

Blumenstraße 1-7 

76133 Karlsruhe 

Telefon 0721 9175-607 o. 635 
Telefax 0721 9175-25-635 

AZ: 21/513  

Sachbearbeitung: 

Herr Roth 

siegfried.roth@ekiba.de 

12. Juli 2011 

 

Rundschreiben 3 / 2011 

(Dieses Rundschreiben ist für Anwender von Lotus Notes der Evangelischen Landeskir-
che in Baden unter „Portal/ Infos und Produkte/Gesamtansicht/Arbeitsrecht Rundschrei-
ben/“ abrufbar.) 

Modellprojekt „Bürgerarbeit“ 
hier: Stellungnahme zum Modellprojekt Bürgerarbeit 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben Sie mit Rundschreiben 2 / 2011 vom 22. Februar 2011 über die arbeitsrechtlichen As-
pekte zum Modellprojekt „Bürgerarbeit“ informiert und darauf hingewiesen, dass das Diakonische 
Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. und der Evangelische Oberkirchenrat beab-
sichtigen, eine Stellungnahme hierzu abzugeben.  

Das Kollegium des Evangelischen Oberkirchenrats hat nun die beigefügte Stellungnahme des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. vom 9. Juni 2011 zum Mo-
dellprojekt „Bürgerarbeit“ zur Kenntnis genommen und beschlossen, dass die Stellungnahme 
auch den Einrichtungen der Evangelischen Landeskirche in Baden zugänglich gemacht wird. 

Wir bitten Sie, die beigefügte Stellungnahme Ihren angeschlossenen Einrichtungen mit dem 
nachdrücklichen Hinweis zur Kenntnis zu bringen, dass die in der Stellungnahme getroffenen 
Empfehlungen beachtet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Roth 

Anlage 1 

 II. Glied I erhalten 

1. Kirchengemeindeämter (Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim (=5) 
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2. Verwaltungs- und Serviceämter mit Außen-/Dienststellen, einschl. Rastatt und Ettlingen (=15) 
3. Geschäftsführer/-innen Diakonischer Werke in Kirchengemeinden, Kirchenbezirken und Dia-

konieverbänden (=19/Notesgruppe Diakonische Werke Rechtsangelegenheiten) 
4. Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit, Diakonie und Religionspädagogik, Bugginger 

Straße 38, 79114 Freiburg 
5. Schulstiftung, im Hause 
6. Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause 
7. Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden - FACH – 
8. Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden - FACH – 
9. Rechnungsprüfungsamt, im Hause 
10. Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission, im Hause (1x) 
11. Geschäftsstelle des Gesamtausschusses, im Hause (1x) 
12. Mitarbeitervertretung beim EOK, im Hause 
13. Evangelische Stiftung Pflege Schönau, Zähringerstraße 18, 69115 Heidelberg 
14. Referentin 6, 6 Be, 6 Dö, 6 Mn, 6 As, 6 Ro, 8 Ra, 7 Hu, 5 Dr und 5 Zw (=10) 

 15. Diakonie-/und Sozialstationen unter landeskirchlicher Aufsicht (=23) 

 III. Druckauftrag erteilt für   Nr. 1 bis 14 (59 Exemplare) 
  Nr. 1 bis 15 (82 Exemplare) 

 IV. Z.d.A. 

Im Auftrag 
 
 
 
Roth 


